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Merkblatt „Anerkennnung ausländischer Zertifikate“  
 
 
Ausländische Antragssteller von Schwestergesellschaften innerhalb der IFCN 
erhalten von der Schweizerischen Gesellschaft für Klinische Neurophysiologie die 
Zertifikate EEG, ENMG und Zerebrovaskuläre Krankheiten unter folgenden 
Voraussetzungen: 
 
 
A  Inhaber eines Fähigkeitszeugnisses 
 

1. Inhaber eines Fähigkeitszeugnisse resp. Diploms, welches im Rahmen einer 
Prüfung erworben wurde, erhalten das Zertifikat, falls die die Bedingungen 
unter Punkt 2) erfüllt werden. 

 
2. Vergleichbarer Ausbildungsstandard zu den Fähigkeitsprogrammen der SGKN 

(EEG, ENMG,   Zerebrovaskuläre Krankheiten, siehe Internetauftritt der 
Gesellschaft): 

  
 Minimale Ausbildungszeit von 9 Monaten, unter Berücksichtigung von 

Umfang und Modus der Anstellung, 
 
 Minimale Untersuchungszahl, welche in den Ausbildungsprogrammen 

definiert ist, 
 
 Die Untersuchungen müssen selbst durchgeführt worden sein, 
 
 Die Untersuchungen, Fragestellungen und der klinischer Kontext müssen 

nachprüfbar sein, 
 
 Lückenlose Dokumentation der Ausbildungszeit und Untersuchungszahlen 

mit persönlicher Bestätigung durch den für die entsprechende Disziplin 
direkt verantwortlichen Ausbildner, 

 
 Ausbildung resp. Weiterbildung in einer Institution, welche den Standard für 

anerkannte Weiterbildungsstätten der SGKN erfüllt. 
 
 
B Antragssteller ohne Fähigkeitsausweis 
  

Falls die unter Punkt 2) aufgeführten Bedingungen erfüllt sind, werden die 
Antragssteller zur nächsten SGKN-Prüfung zugelassen. 
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